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Schriftliche Anmeldung für Hunde

Die notwendigen Unterlagen sind beiliegend:
· Kopie Hundepass 
· Impfausweis (inkl. Mikrochip)


Besitzer
· [bookmark: Text1]Name:	     	
· [bookmark: Text2]Vorname(n):	     	
· [bookmark: Text3]Geburtsdatum:	     	
· [bookmark: Text4]Adresse:	     	
· [bookmark: Text5]Mobilnummer/E-Mail:	     	

Hund
· [bookmark: Text6]Name:	     	
· [bookmark: Text7]Mikrochip-Nr:	     	
· [bookmark: Text8]Rasse:	     	
· [bookmark: Text9]Geburtsdatum: 	     	
· Geschlecht:	männlich    |_|	   weiblich    |_|
· [bookmark: Kontrollkästchen1][bookmark: Kontrollkästchen2]Sind Sie der/die erste Besitzer/in dieses Hundes?	   Ja  |_|              Nein  |_|
· Im Besitze des Hundes seit:	     	
· [bookmark: Text12]Herkunftsland des Hundes:     	
· Ist dies Ihr erster Hund?	   Ja  |_|	      Nein  |_|


Die Hundesteuer in Pfäffikon beträgt Fr. 165.--. Im Abgabebetrag ist der Beitrag an den Kanton von Fr. 30.00 enthalten. Eine Reduktion auf die Hälfte der Abgabe wird gewährt, wenn die Hundehaltung erst nach dem 30. Juni angetreten wird oder der Hund erst dann das Alter von 3 Monaten erreicht.

BITTE WENDEN!

Revidierte Hundeverordnung tritt am 1. Juni 2025 in Kraft
Theoriekurs für Ersthundehaltende und Wiedereinsteigende
[bookmark: _Hlk194942635]Neu müssen Hundehalterinnen und Hundehalter, die noch nie oder seit über zehn Jahren keinen Hund mehr gehalten haben, einen Theoriekurs mit abschliessender Prüfung absolvieren. Der Kurs dauert im Schnitt zwei Stunden und ist frühestens ein Jahr vor und spätestens zwei Monate nach Beginn der Hundehaltung oder nach dem Zuzug in den Kanton Zürich zu absolvieren.

Praktischer Ausbildungskurs für alle Hunde
Wer sich ab 1. Juni 2025 neu einen Hund zulegt oder mit einem Hund in den Kanton Zürich zügelt, muss einen praktischen Hundekurs absolvieren. 
Die praktische Ausbildung muss frühestens nach Vollendung des sechsten Lebensmonats spätestens innerhalb von zwölf Monaten nach Beginn der Hundehaltung oder nach Zuzug in den Kanton Zürich absolviert worden sein. Der Kurs gilt als erfolgreich absolviert, wenn alle Lernziele erreicht wurden.
Weitere Pflichten des Hundehalters entnehmen Sie bitte auf unserer Homepage, der Homepage des Bundesamtes für Veterinärwesen (www.blv.admin.ch) oder des kantonalen Veterinäramtes (www.veta.zh.ch).

Ich bestätige hiermit die Richtigkeit aller gemachten Angaben:

[bookmark: Text13]Unterschrift:	     	



[image: ]Seite 2 von 2
image1.emf

image2.emf

